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In der umseits näher bezeichneten Rechtssache erheben die Antragsteller im laufenden 

Begutachtungsverfahren zur Novelle des Entwicklungsprogramms für den Sachbereich Erneuerbare 

Energie – Windenergie 2026, ABT13-2326/2026-8, nachstehende Stellungnahme und Einwendung. 

 

Gegenstand dieser Stellungnahme ist ausschließlich die Verletzung des Rechts meiner Mandanten 

auf rechtzeitige, vollständige und verwertbare Umweltinformation sowie die daraus folgende 

Beeinträchtigung ihres Einwendungsrechts im Zusammenhang mit der vorgesehenen Eignungszone  

 

 

1. Anträge 

 

Namens meiner Mandanten wird beantragt, 

 

1. die Eignungszone Steineck–Kammern aus dem gegenständlichen Verordnungsentwurf 

herauszunehmen und nicht zu beschließen, weil die Einwendungsrechte meiner Mandanten 

im laufenden Begutachtungsverfahren nicht wirksam gewahrt wurden; 

2. in eventu das Begutachtungsverfahren hinsichtlich der Eignungszone Steineck–Kammern 

nach vollständiger Berichtigung und Nachreichung der begehrten Umweltinformationen 

gesondert zu ergänzen und die Stellungnahmefrist für meine Mandanten neu bzw. 

angemessen zu eröffnen; 

3. die bisherigen Beantwortungen der Umweltinformationsbegehren von DI Jürgen Blematl und 

Mag. (FH) Cornelia Schuss amtswegig zu überprüfen, objektiv unrichtige oder unvollständige 

Auskünfte zu berichtigen und die bislang nicht oder nur unvollständig mitgeteilten 

Umweltinformationen unverzüglich nachzureichen; 

4. soweit einzelne Informationen schutzwürdige personenbezogene Daten oder konkret 

nachgewiesene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse enthalten sollten, jedenfalls einen 

Zugang in geschwärzter, anonymisierter, aggregierter oder sonst geeigneter Form zu 

gewähren. 

 

Meine Mandantschaft behält sich ausdrücklich vor, die objektiv unrichtigen bzw. irreführenden 

Auskünfte gesondert nach den einschlägigen verwaltungs-, dienst- und informationsrechtlichen 

Bestimmungen prüfen zu lassen. 

 

 

2. Rechtlicher Ausgangspunkt 

 

Das gegenständliche Begutachtungsverfahren betrifft ein umweltbezogenes Programm von 

erheblicher raumordnungs- und umweltrechtlicher Bedeutung. Die Beteiligung der Öffentlichkeit darf 

sich daher nicht auf eine bloß formale Auflage von Unterlagen beschränken. Das Recht, innerhalb der 

Auflagefrist Einwendungen schriftlich und begründet abzugeben, setzt voraus, dass die hierfür 

wesentlichen Umweltinformationen rechtzeitig, vollständig und in verwertbarer Form zugänglich 

sind. 
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Dies folgt insbesondere aus dem Steiermärkischen Umweltinformationsgesetz, dem 

Umweltinformationsgesetz, den Bestimmungen des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes über 

Strategische Umweltprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung sowie aus den Grundsätzen der Aarhus-

Konvention.1 

 

Der Zugang zu Umweltinformationen ist nicht vom Nachweis eines rechtlichen Interesses abhängig. 

Ablehnungsgründe und Mitteilungsschranken sind eng auszulegen. Soweit schutzwürdige 

personenbezogene Daten oder Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse betroffen sein sollten, 

rechtfertigt dies keine pauschale Zurückhaltung ganzer umweltrelevanter Unterlagenbestände. 

Vielmehr ist zu prüfen, ob eine teilweise Herausgabe, Schwärzung, Anonymisierung oder aggregierte 

Mitteilung möglich ist.2 

 

 

3. Informationsbegehren DI Jürgen Blematl an die Abteilung 13 

 

DI Jürgen Blematl stellte am 29.12.2025 eine Anfrage nach dem Umweltinformationsrecht betreffend 

allfällige Prüf- und Planungstätigkeiten für Windkraftanlagen im Gemeindegebiet Kammern im 

Liesingtal, insbesondere im Bereich Liesingberg und angrenzender Kämme. 

 

Diese Anfrage war nicht auf bereits konkret eingereichte Projektunterlagen beschränkt. Sie umfasste 

ausdrücklich auch die Frage, ob bereits „Verfahrensschritte zur Änderung des Sachprogramms“ 

gesetzt wurden, insbesondere „Einleitungsbeschluss, SUP-Unterlagen, Entwürfe, Auflagefristen“. 

Weiters wurde um Bestätigung des Zonentypus, um Angaben zur Rechtsgrundlage, zu einem 

möglichen Beschleunigungsgebiet, zu Projektangaben, Vorerkundungen und künftigen 

Kundmachungen ersucht.3 

 

Die Abteilung 13 beantwortete diese Anfrage mit Schreiben vom 21.01.2026 im Wesentlichen dahin, 

dass die begehrten Informationen nicht bereitgestellt werden könnten, weil der Abteilung „keine 

entsprechenden Projekte bekannt“ seien und hierzu „keine Unterlagen aufliegen“ würden.4 

 

Diese Antwort verengt das Informationsbegehren unzulässig auf „Projekte“. Das Begehren betraf 

aber ausdrücklich auch Planungs- und Verfahrensschritte zur Änderung des Sachprogramms sowie 

SUP-bezogene Unterlagen. Gerade diese Informationen sind für die spätere Beteiligung im SAPRO-

Begutachtungsverfahren wesentlich. 

 
1 Vgl. § 4 ff StUIG; § 4 ff UIG; §§ 4 ff und § 14 StROG 2010; Übereinkommen von Aarhus, insbesondere Art. 4 und Art. 7. RIS: 
https://www.ris.bka.gv.at/; Aarhus-Konvention: https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/text. 
2 Vgl. insbesondere § 4 und § 6 StUIG sowie § 4, § 5, § 6 und § 8 UIG. RIS StUIG: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000134; RIS UIG: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010766. 
3 UIG-Anfrage DI Jürgen Blematl vom 29.12.2025, Punkt 1 „Planungsstatus / Rechtsgrundlagen“, Datei „UIGAnfrageWindkraft 
Kammern Liesingberg-ABT13-11877:2026-26-ABT13-11877:2026-5.pdf“; Beilage ./1. 
4 Antwortschreiben Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13, GZ ABT13-11877/2026-5, 21.01.2026, Datei „UIG 
Ablehnung-ABT13-11877:2026-5.pdf“; Beilage ./2. 
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Mit weiterem Schreiben vom 26.01.2026 teilte die Abteilung 13 mit, das Antwortschreiben vom 

21.01.2026 sei eine „intern abgestimmte Anfragebeantwortung“ gewesen. Befasst worden seien die 

Referate Bau- und Raumordnung, UVP- und Energierecht sowie Naturschutz der Abteilung 13. 

Gleichzeitig wurde ausgeführt, der Abteilung lägen „keinerlei Kenntnisse oder Hinweise“ darüber vor, 

dass eine andere informationspflichtige Stelle über die begehrten Umweltinformationen verfüge.5 

 

Diese Auskunft ist mit den nunmehr veröffentlichten Auflageunterlagen nicht vereinbar. 

 

Der Umweltbericht des Landes Steiermark zur SUP hält ausdrücklich fest, dass im Zeitraum 

September bis Oktober 2025 „fünf Workshops“ mit zuständigen Fachabteilungen stattgefunden 

haben. Dabei wurden Aspekte des Natur- und Artenschutzes „durch Amtssachverständige der 

Abteilung 13“ behandelt. In diesen Workshops wurde „jeder Standortvorschlag im Detail vorgestellt 

und gemeinsam erörtert“; bei fachlichem Bedarf wurden Abgrenzungen angepasst oder 

Minderungsmaßnahmen erörtert. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde von der Abteilung 17 ein erster 

Fachvorschlag erstellt.6 

 

Damit steht fest, dass die Abteilung 13 nach den eigenen Unterlagen des Landes bereits Monate vor 

der Anfragebeantwortung in die fachliche Beurteilung der Potenzialstandorte eingebunden war. Die 

Auskunft, wonach keine Kenntnisse oder Hinweise auf entsprechende Umweltinformationen bzw. 

informationsführende Stellen vorliegen würden, war daher objektiv unzutreffend bzw. zumindest 

geeignet, einen irreführenden Eindruck zu erzeugen. 

 

Für meine Mandantschaft war dies wesentlich: Wäre offengelegt worden, dass bereits im Herbst 

2025 standortbezogene Fachworkshops unter Einbindung der Abteilung 13 stattgefunden hatten, 

hätten frühzeitig gezielte weitere Informationsbegehren gestellt und sachlich fundierte 

Einwendungen vorbereitet werden können. 

 

 

4. Informationsbegehren DI Jürgen Blematl an die Abteilung 17 

 

DI Jürgen Blematl richtete in weiterer Folge eine Umweltinformationsanfrage an die Abteilung 17. 

Darin wurde insbesondere um Mitteilung bzw. Übermittlung von Informationen zum Verfahrens- und 

Planungsstand, zu internen Unterlagen und Bearbeitungsschritten, zu befassten Stellen, zur 

rechtlichen und planerischen Grundlage, zur Vorbereitung einer SAPRO-Änderung sowie zu 

inhaltlichen Vertiefungen ersucht.7 

 

 

 
5 Antwortschreiben Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13, GZ ABT13-11877/2026-26, 26.01.2026, Datei 
„Einzelbrief-ABT13-11877:2026-26.pdf“; Beilage ./3. 
6 Umweltbericht zur SUP, Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Windenergie 2026, Auflageentwurf 
April 2026, S. 25, Kap. 3.4.2 „Beurteilung der Potenzialstandorte mit relevanten Fachabteilungen“; Beilage ./8. 
7 UIG-Anfrage DI Jürgen Blematl an die Abteilung 17 vom 01.03.2026, Punkte 1 bis 4, Datei „UIGAnfrage weiterführende Prüf 
und Planungsschritte betreffend Windkraft Kammern-ABT17-79792:2026-4.pdf“; Beilage ./4. 
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Die Anfrage betraf ausdrücklich auch mögliche Anlagenanzahl, Höhenparameter, Erschließung, 

Zufahrten, Netzanschluss, Messungen, Vorerkundungen und fachliche Themen wie Naturschutz, 

Vogelzug, Landschaftsbild, Lärm, Schattenwurf und Eiswurf.8 

 

Die Abteilung 17 teilte dazu mit Schreiben vom 27.03.2026 unter anderem mit, „Auskünfte zu 

aktuellen Planungsständen bzw. Verfahrensschritten oder Zeitplänen“ stellten „keine 

Umweltinformationen“ dar. Aussagen zu einzelnen potenziellen Standorten, möglichen 

Umweltauswirkungen oder fachlichen Grundlagenuntersuchungen könnten aufgrund des laufenden 

Planungsverfahrens und der noch nicht abschließend erfolgten Datenaufbereitung derzeit nicht 

erfolgen. Ergänzend wurde hinsichtlich übermittelter Unterlagen von Projektwerbern auf § 6 Abs. 2 Z 

4 StUIG verwiesen.9 

 

Diese Beantwortung ist unzureichend. 

 

Bei den begehrten Informationen handelt es sich nicht bloß um verwaltungsinterne Terminfragen. Es 

ging um die umweltbezogenen Grundlagen einer möglichen raumordnungsrechtlichen Festlegung: 

Standortannahmen, Kriterien, fachliche Bewertungen, mögliche Umweltauswirkungen, Erschließung, 

Netzanschluss, Anlagenparameter und umweltrelevante Konfliktfelder. Derartige Informationen sind 

ihrem Inhalt nach Umweltinformationen. 

 

Auch der Hinweis auf ein laufendes Planungsverfahren bzw. noch nicht abgeschlossene 

Datenaufbereitung rechtfertigt keine pauschale Verweigerung. Gerade bei Planungsprozessen ist für 

die Öffentlichkeitsbeteiligung entscheidend, welche Grundlagen, Kriterien, vorläufigen Bewertungen 

und fachlichen Einschätzungen der Planung zugrunde gelegt werden. Soweit Unterlagen noch nicht 

endgültig waren, hätte dies kenntlich gemacht werden können. Eine vollständige Nichtmitteilung 

nimmt der betroffenen Öffentlichkeit aber die Möglichkeit, rechtzeitig und sachgerecht auf die 

Planung zu reagieren. 

 

Ebenso wenig trägt ein pauschaler Verweis auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Selbst wenn 

einzelne Projektwerberdaten, Vertragsbeziehungen, Namen oder grundstücksbezogene Details 

schutzwürdig sein sollten, folgt daraus nicht, dass umweltrelevante Inhalte wie Anlagenbandbreiten, 

Standortannahmen, Kriterien, Fachbewertungen, Konfliktanalysen oder aggregierte Auswertungen 

insgesamt zurückgehalten werden dürfen. 

 

 

 

 

 

 
8 UIG-Anfrage DI Jürgen Blematl an die Abteilung 17 vom 01.03.2026, Punkt 5 „Inhaltliche Vertiefungen“; Beilage ./4. 
9 Antwortschreiben Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 17, GZ ABT17-79792/2026-4, 27.03.2026, S. 2, Datei 
„Einzelbrief-Abt17-ABT17-79792:2026-4.pdf“; Beilage ./5. 
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5. Informationsbegehren Mag. (FH) Cornelia Schuss an die Abteilung 17 

 

Mag. (FH) Cornelia Schuss stellte ebenfalls eine umfangreiche Umweltinformationsanfrage zur 

vorgesehenen Eignungszone Steineck–Kammern. Begehrt wurden insbesondere Unterlagen zu 

Projektwerbern und Projektinteressen, zu geplanten oder angenommenen Projekten, zu den 

Kriterien der Einstufung als Eignungszone, zur Nicht-Einstufung als Vorrangzone, zur Zweiteilung der 

Zone, zur Nicht-Einbeziehung der Gemeinde Traboch, zu Windmessungen und Windmodellierungen, 

Topographie, Wald, Turbulenzen, Luftfahrt, Naturschutz, Ornithologie, Vogelzug sowie zu weiteren 

umweltrelevanten Entscheidungsgrundlagen.10 

 

Die Abteilung 17 führte in ihrer Beantwortung aus, dass im Rahmen der Sondierungsphase 

eingegangene Unterlagen zur weiteren Bearbeitung „zusammengefasst (anonymisiert)“ wurden und 

erst die daraus gewonnene „räumliche Untersuchungskulisse“ den weiteren Prüfschritten zugeführt 

wurde. Zugleich wurde ausgeführt, dass die ursprünglichen Unterlagen Informationen zu 

Projektstatus, Projektplanungen, strategischer Vorgehensweise und potenziellen Vertragspartnern 

enthalten könnten und daher Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse bzw. personenbezogene Daten 

betroffen seien.11 

 

Gerade diese Beantwortung bestätigt, dass umweltrelevante Grundlagen vorhanden waren und 

behördlich bereits in anonymisierter bzw. zusammengefasster Form verarbeitet wurden. 

 

Wenn eine anonymisierte Zusammenfassung der eingegangenen Unterlagen bereits erstellt und als 

räumliche Untersuchungskulisse in weitere Prüfschritte überführt wurde, ist nicht nachvollziehbar, 

weshalb diese anonymisierten bzw. aggregierten Grundlagen nicht übermittelt wurden. Datenschutz 

und Geschäftsgeheimnisse können allenfalls die Offenlegung einzelner Namen, Vertragsbeziehungen 

oder konkreter personenbezogener Grundstücksangaben beschränken. Sie rechtfertigen aber nicht, 

die umweltbezogenen Bewertungsgrundlagen und anonymisierten Prüfergebnisse insgesamt 

vorzuenthalten. 

 

Die Abteilung 17 bestätigte gegenüber Mag. (FH) Cornelia Schuss außerdem, dass für die 

Eignungszone Steineck–Kammern mit einem Potenzial von „7–15 Anlagen“ gerechnet werde und 

dass für die Einstufung insbesondere sehr gutes Energieerzeugungspotenzial, sehr gutes 

Windenergiepotenzial, sehr gutes Einspeisepotenzial, Nähe zu energieintensiven Betrieben, gute 

Erschließung und Nahelage zu bestehenden Vorrang- bzw. Eignungszonen entscheidungsrelevant 

waren.12 

 

 
10 UIG-Anfrage Mag. (FH) Cornelia Schuss vom 25.04.2026 zur Windkraft-Eignungszone Steineck–Kammern, Datei 
„Anfrage_250426-ABT17-138277:2026-4.html“; Beilage ./6. 
11 Antwortschreiben Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 17, GZ ABT17-138277/2026-4, 26.05.2026, S. 2, Punkt 
1 „Projektwerber / Projektinteressen“, Datei „Einzelbrief-ABT17-138277:2026-4.pdf“; Beilage ./7. 
12 Antwortschreiben Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 17, GZ ABT17-138277/2026-4, 26.05.2026, S. 2 f., 
Punkte 2 und 3 „Geplante oder angenommene Projekte“ und „Einstufung als Eignungszone“; Beilage ./7. 



 

 

 
7 

Damit ist evident, dass bereits konkrete, entscheidungsrelevante und umweltbezogene 

Bewertungsgrundlagen bestanden. Diese waren für eine substantiierte Einwendung meiner 

Mandanten erforderlich, wurden aber nicht in jener Form offengelegt, die eine vollständige 

Nachvollziehbarkeit der Eignungsentscheidung ermöglicht hätte. 

 

 

6. Wiederkehrendes Informationsdefizit über mehrere Anfragen hinweg 

 

In der Zusammenschau der drei Informationsbegehren zeigt sich kein bloß punktuelles 

Missverständnis. Vielmehr ergibt sich ein wiederkehrendes Muster: Umweltrelevante Planungs- und 

Bewertungsinformationen wurden zunächst als nicht vorhanden, nicht zuständigkeitsrelevant, nicht 

als Umweltinformationen zu qualifizieren oder pauschal geheimhaltungsbedürftig behandelt, obwohl 

die später veröffentlichten Unterlagen und Antwortschreiben zeigen, dass entsprechende 

Grundlagen, Prüfschritte, fachliche Einbindungen und zumindest anonymisierte Auswertungen 

vorhanden waren. 

 

Dabei wird ausdrücklich nicht behauptet, dass einzelne Organwalter subjektiv unredlich gehandelt 

hätten. Entscheidend ist der objektive Befund: Meine Mandanten erhielten trotz konkreter und 

wiederholter Umweltinformationsbegehren keine rechtzeitige, vollständige und verwertbare 

Informationsgrundlage, um ihr Einwendungsrecht im Begutachtungsverfahren sachgerecht ausüben 

zu können. 

 

Das Einwendungsrecht nach § 14 StROG wird dadurch inhaltlich entwertet. Eine achtwöchige 

Auflagefrist kann ihre Funktion nur erfüllen, wenn die betroffene Öffentlichkeit nicht erst während 

oder nach dieser Frist aus verstreuten, selektiven oder widersprüchlichen Behördeninformationen 

rekonstruieren muss, welche fachlichen Grundlagen der Planung tatsächlich zugrunde lagen. 

 

 

7. Rechtsfolge für die Eignungszone Steineck–Kammern 

 

Die vorgesehene Eignungszone Steineck–Kammern beruht auf einem Planungsprozess, dessen 

umweltrelevante Grundlagen meinen Mandanten trotz konkreter Begehren nicht rechtzeitig, nicht 

vollständig und nicht verwertbar zugänglich gemacht wurden. 

 

Die Öffentlichkeit wurde zwar formal durch Auflage beteiligt. Für meine Mandanten war die 

Ausübung des Einwendungsrechts aber tatsächlich beeinträchtigt, weil wesentliche Informationen 

über vorhandene Prüfschritte, fachliche Einbindungen, Bewertungsgrundlagen, anonymisierte 

Untersuchungskulissen und entscheidungsrelevante Kriterien nicht bzw. nur unzureichend 

offengelegt wurden. 
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Die Eignungszone Steineck–Kammern ist daher aus dem gegenständlichen Verordnungsentwurf 

herauszunehmen und nicht zu beschließen. 

 

Hilfsweise wäre jedenfalls eine gesonderte Ergänzung des Begutachtungsverfahrens erforderlich. 

Diese hätte vorauszusetzen, dass die bisherigen Umweltinformationsbegehren vollständig und richtig 

beantwortet werden, objektiv unrichtige oder irreführende Auskünfte berichtigt werden und die für 

die Einwendung wesentlichen Umweltinformationen in verwertbarer Form zugänglich gemacht 

werden. Erst danach könnte eine neue, angemessene Stellungnahmefrist in Bezug auf die 

Eignungszone Steineck–Kammern laufen. 

 

 

8. Schlussbemerkung 

 

Meine Mandantschaft ersucht um ausdrückliche Behandlung dieser Stellungnahme im weiteren 

Verfahren sowie um nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den geltend gemachten Informations- 

und Beteiligungsmängeln in der weiteren Entscheidungsfindung. 
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Beweis- und Beilagenverzeichnis 

Beilage ./1 

UIG-Anfrage DI Jürgen Blematl an die Abteilung 13 vom 29.12.2025 
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Beilage ./2 

Antwortschreiben Abteilung 13, GZ ABT13-11877/2026-5, 21.01.2026 
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Beilage ./3 

Antwortschreiben Abteilung 13, GZ ABT13-11877/2026-26, 26.01.2026 
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Beilage ./4 

UIG-Anfrage DI Jürgen Blematl an die Abteilung 17 vom 01.03.2026 
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Antwortschreiben Abteilung 17, GZ ABT17-79792/2026-4, 27.03.2026 
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Beilage ./6 

UIG-Anfrage Mag. (FH) Cornelia Schuss an die Abteilung 17 vom 25.04.2026 
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Beilage ./7 

Antwortschreiben Abteilung 17, GZ ABT17-138277/2026-4, 26.05.2026 
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Beilage ./8 

Umweltbericht zur SUP, Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – 

Windenergie 2026, Auflageentwurf April 2026, Auszug: S.25 

 

 

 

Mürzzuschlag, am 01.06.2026 DI Jürgen Blematl 


